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Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer Kraft.

Dies gilt besonders für Teile des Bebauungsplans „Ortsmitte, Erweiterung", rechtsverbindlich seit
10.08.2012.

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND:

BauGB Das Baugesetzbuch in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBI. I Seite 2414),

BauNVO die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I Seite 132),

PlanzV90 die Planzeichenverordnung 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 Seite
58).

BNatSchG das Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege in der Fassung vom 29. Juli 2009
(BGBI. I Seite 2542),

UVPG

LBO

das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 24.Februar 2010
(BGBI. I Seite 94),

die Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010
(GBI. Seite 357),

jeweils in der derzeit gültigen Fassung.

Verbindliche Bestandteile des Bebauungsplanes sind:

-  Der Lageplan vom 09.05.2016 /12.09.2016 / 03.04.2017.
-  Der Textteil vom 09.05.2016 / 12.09.2016 / 03.04.2017.

Textliche Festsetzungen
zum Bebauungsplan
im Plangebiet „PARK AM ALTEN BAHNDAMM" in Böbingen an der Rems.

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB + BauNVO)

1.1 GRÜNFLÄCHEN

1.1.1 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 1

- STREUOBSTWIESE -

1.1.2 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 2
-VERANSTALTUNGSBEREICH -

1.1.3 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 3

- FELDHECKE EHEMALIGER

BAHNDAMM -

1.1.4 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 4

- KLOTZBACH MIT AUWALD -

(§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Die im Lageplan eingetragenen Grünflächen sind insgesamt
als Bürgerpark zu gestalten.

Im gesamten Bürgerpark sind befestigte Wege zur Erschlie
ßung durch Fuß- und Radverkehr allgemein zulässig. Ferner
sind Nebenanlägen im Sinne des § 14 BauNVO allgemein zu
lässig, sofern es sich um dem Nutzungszweck untergeordnete
Anlagen handelt. Dazu zählen insbesondere Sitzbänke, Ti
sche, Mülleimer, Lagerkisten, eine Trafostation, Pergolen, Be
schilderungen, Kleinspielgeräte, Hochbeete, Wasserspiele,
Sportgeräte oder sonstige für Parkanlägen typische Ausstat
tungsgegenstände. Die zur Errichtung und Nutzung dieser An
lagen notwendigen Geländemodellierungen sowie Aufschüt
tungen und Abgrabungen zur Gestaltung der Parkanlage sind
ebenfalls zulässig.

Grundsätzlich zulässig sind zur Einfriedung der Anlage auch
Zaun- und Toranlagen.

Zur Durchgrünung der Flächen sind entsprechend den sche-
mätischen Eintragungen im Lageplan AHeebäume der Pflanz
liste 4 anzupflanzen und zu pflegen. Der Stammumfang für die
zu pflanzenden Einzelbäume muss in 1 m Höhe über Gelände
mind. 16-18 cm beträgen. Ferner sind entsprechend den Ein
trägungen Obstbaumhochstämme der Pflanzliste 1 anzupflan
zen und zu pflegen. Der Stammumfang für die zu pflanzenden
Obstbäume muss in 1 m Höhe über Gelände mindestens 10 -

12 cm beträgen.

Die im Lageplan dargestellte Grünfläche ist äls Streuobstwie
se zu erhalten bzw. zu entwickeln. Dabei sind die bestehen

den Obstbäume gemäß Pflanzbindung PFB (siehe Festset
zung Ziff. 1.14.1) zu erhalten und zu pflegen. Des Weiteren
sind die Streuobstbestände gemäß Pflänzgebot PFG 1 (siehe
Festsetzung Ziff. 1.13.2) zu ergänzen. Abgängige Obstbäume
sind durch eine Neuänpflanzung zu ersetzen.

Die ausgewiesene Grünfläche dient vorwiegend äls Veranstäl-
tungsbereich im Rahmen der Remstalgartenschau 2019 sowie
für kleinere Festivitäten. Zulässig sind insbesondere Anlägen
für Veranstaltungszwecke wie Bühnen, Sitzplatzbereiche mit
Bestuhlung, Anlagen für Veranstaltungstechnik, Bewirtungs
möglichkeiten, Zelte und mobile Überdachungen sowie Pavil-
lone.

Größere Teile der im Lageplan dargestellten Grünfläche sind
Beständteil eines nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG
geschützten Biotops und befinden sich auf einem ehemaligen
Bahndamm. Das Biotop ist gemäß Pflänzbindung PFB 1 (sie
he Festsetzung Ziff. 1.14.2) zu erhalten und zu entwickeln.
Zur audiovisuellen Abgrenzung des Plangebiets zur Landes
straße L 1162 und zur landschaftlichen Einbindung des Ge
biets sowie zur Vernetzung des Biotops ist das Gehölz gemäß
Pflanzgebot PFG 2 (siehe Festsetzung Ziff. 1.13.3) zu erwei
tern und in seiner Vielfalt und Art zu ergänzen.

Der Klotzbach mit begleitendem Gehölzstreifen ist Bestandteil
eines nach § 30 BNatSchG geschützten Waldbiotops. Die im
Lageplan ausgewiesene Grünfläche umfasst dieses Biotop
vollständig. Zum Schutz und zur Entfaltung des Biotops ist
dieses gemäß Pflanzbindung PFB 2 (siehe Festsetzung Ziff.
1.14.3) zu erhalten und weiter zu entwickeln.
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1.1.5

1.1.6

1.1.7

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 5

-WALDBEREICH -

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 6

- FREIZEITWIESE -

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 7

-SENIORENPARK -

An den nicht mit Pflanzbindungen belegten Abschnitten des
Gewässers sind Zugangsmöglichkeiten zum Klotzbach zu
schaffen. Zulässig däfür sind insbesondere Geländemodellie
rungen, eine Sitzstufenanlage, Sandschüttungen, Brücken,
ein Holzdeck und sonstige wasserbauliche Anlagen, die den
Gewässerquerschnitt nicht beeinträchtigen.

Innerhälb der im Lageplan dargestellten Grünfläche befinden
sich Teile von nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen.
Diese Biotopflächen sind gemäß Pflanzbindung PFB 3 und
PFB 4 (siehe Festsetzung Ziff. 1.14.4 und 1.14.5) zu erhalten
und weiter zu entwickeln.

Die übrigen Teile der Grünfläche sind als Wald ausgewiesen.
In diesen Bereichen sind untergeordnete Anlagen für eine
waldpädagogische und waldspielerische Nutzung zulässig.
Dies sind insbesondere eine Schutzhütte, Sitzbänke, Schauta
feln, Kletternetze und Kletterseile, Baumschaukeln, Lagerkis
ten, Zelte, Pulte und sonstiges diesen Nutzungszwecken zu
geordnetes Kleinmobiliar.
Ferner ist der Wald langfristig naturnah umzugestalten. Dafür
sind die hier standortfremde Fichten sukzessive zu entfernen

und durch eine standorttypische Vegetation mit gewässerbe
gleitendem Auwald und einem Laubmischwald zu ersetzen.

Die ausgewiesene Grünfläche dient der Einrichtung verschie
dener Freizeit- und Erholungsanlagen. Zulässig sind Anlagen
für Sport und Spiel wie z.B. Beachsportanlagen, Kinderspiel
platz, Grillstelle, Bocciabahn, Slacklineanlagen, Fahrradstell
plätze sowie Anlagen für Erholungszwecke wie beispielsweise
Freizeit- und Liegewiesen, Sonnensegel, Ruhebänke und
Wasserspiele.

Die im Lageplan dargestellte Grünfläche ist insgesamt als ge
nerationengerechte und barrierefreie Parkanlage zu gestalten.
Zulässig sind insbesondere befestigte Platzflächen, Sitzgele
genheiten mit Tischen, Hochbeete, Wasserspiele, Pergolen,
Schautafeln, Klangelemente, stationäre Sportgeräte, Anlagen
für Kleintiere, Sonnensegel, Kunstobjekte und sonstige Aus
stattungselemente von Parkanlagen.

Kleinere Teilbereiche der Grünfläche sind Bestandteil eines

nach § 30 BNatSchG geschützten Biotops und entsprechend
Pflanzbindung PFB 5 (siehe Festsetzung Ziff. 1.14.6) zu erhal
ten und weiter zu entwickeln.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

1.2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN

(§ 16 Abs.2 Nr.4 und
§ 18 Abs.1 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB + § 16 BauNVO)

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Gebäu

de mit einer Gebäudehöhe vön max. 6,00 m zulässig.

Die Gebäudehöhe wird gemessen ab der Oberkante Rohfuß
böden bis zum höchsten Punkt des Gebäudes.

1.2.2 GRÖSSEDERGRUNDFLACHEN
DER BAULICHEN ANLAGEN

(§ 19 BauNVO)

1.3 ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB +
§ 23 BauNVO)

1.4 SICHTFELDER

(§ 9 Abs.1 Nr.10 BauGB)

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind bauliche

Anlagen mit einer Grundfläche bis maximal 150 m^ zulässig.

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen
bestimmt.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit für wartepflichtige Kraft
fahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen die eingezeichne
ten Sichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständi
gen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und Sicht be-
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1.5 VERKEHRSFLACHEN UND VER

KEHRSFLÄCHEN MIT BESONDE
RER ZWECKBESTIMMUNG

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB )

hinderndem Bewuchs freigehalten werden.

Einzelbäume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ähnliches
sind innerhalb der Sichtfelder möglich, sie dürfen wartepflich
tigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen
wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nicht mo
torisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken.

Mischverkehrsfläche, Fuß- und Radweg,
Öffentliche Parkierungsflächen,
Grünflächen als Bestandteil von Verkehrsanlagen i. S. von
§ 127 Abs.2 Nr.4 BauGB.

1.6 ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN Ein- und Ausfahrten für Kraftfahrzeuge sind entlang der im
AN DIE VERKEHRSFLACHEN

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB )

1.7 VERSORGUNGSFLÄCHEN

(§ 9 Abs.1 Nr.12 BauGB )

1.8 FÜHRUNG VON VERSORGUNGS-
LEITUNGEN(§9 Abs.1 Nr.13
BauGB )

1.9 WASSERFLÄCHEN UND FLÄ
CHEN FÜR DIE WASSERWIRT
SCHAFT

(§ 9 Abs.1 Nr.16 BauGB)

1.10 FLÄCHEN FÜR DIE FORSTWIRT
SCHAFT (WALD)

(§ 9 Abs.1 Nr.lSb BauGB)

1.11 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND

ZUR ENTWICKLUNG VON BO

DEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(SPE-FLÄCHEN)
(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

1.11.1 NISTHILFEN

1.12 VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ

VOR SCHÄDLICHEN UMWELT
EINWIRKUNGEN ODER ZUR

Lageplan entsprechend bezeichneten Stellen nicht zulässig.

Trafostation, ein ggf. erforderlicher Standort wird im weiteren
Verfahren abgestimmt.

Versorgungsleitungen für Niederspannung, Fernmeldedienste
usw. sind nur in unterirdischer Bauweise zulässig.

Gewässer I I. Ordnung - Klotzbach -

- Uferböschung,

- Flächen für die Gewässerunterhaltung,
- Gewässerrandstreifen.

Die ausgewiesene Waldfläche ist dauerhäft zu erhalten und
mit einem stufigen Waldrand auszubilden.

Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen (§ 135a BauGB)
Die im Lageplan als SPE-Maßnahmen (Festsetzungen Ziff.
1.11.1) sowie als private und öffentliche Grünflächen (Fest
setzungen Ziff. 1.1.1 bis 1.1.7) ausgewiesenen Flächen sind
Teil der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen.
Diesen Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung der Landschaft (SPE-Flächen) sind alle
privaten und öffentlichen Grundstücke innerhalb des Gel
tungsbereichs des Bebauungsplans zugecrdnet, die aufgrund
der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes in Natur und
Landschaft eingreifen.

Bereitsteilung von Quartieren für Fledermäuse und Vögel
Bei der Gestaltung der Freiflächen sind geeignete Quartiere für
gehölzbrütende Vögel zu schaffen. Dabei sind vorab insgesamt
10 Halbhöhlen-Nisthilfen für Vögel zu exponieren.
Ferner sind auch für Fledermäuse ausreichende Ersatzquartie
re zu schaffen. Dafür sind insgesamt 10 Fledermaus-
Spaltenkästen und 5 Großraumhöhlen zu exponieren.
Die Nistgelegenheiten für die Brutvogelfauna und die Fleder
mäuse sind an den verbleibenden Gehölzen entlang des Klotz
bachs aufzuhängen.
Hinweis: Detaillierte Informationen bezüglich Art und Gestal
tung der Behausungen sind bei der Unteren Naturschutzbehör
de im Landratsamt Ostalbkreis einzuholen.

Es ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. eine Nutzungsver
ordnung für den Veranstaltungsbereich, Pflanzmaßnahmen
usw.) zu gewährleisten, dass durch die Planung auf die östlich

VERMEIDUNG ODER MINDERUNG angrenzenden Wohngebiete außerhalb der gesonderten Ver-
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SOLCHER EINWIRKUNGEN

(§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB)

anstaltungszeiten tagsüber keine Lärmimmissionen von über
55 dB(A) und vi/ährend der nächtlichen Ruhezeiten keine

Lärmimmissionen von über 40 dB(A) einwirken (siehe auch
Hinweis Ziff. 5.14).

1.13

1.13.1

PFLANZGEBOTE (§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

FÜR LAUBBÄUME Entsprechend dem schematischen Eintrag im Lageplan sind
mindestens mittelkronige Laubbäume der Pflanzliste 4 oder
Obstbaumhochstämme der Pflanzliste 1 zu pflanzen.

Der Stammumfang für die zu pflanzenden Laubbäume muss in
1 m Höhe über Gelände mind. 16 - 18 cm betragen. Der
Stammumfang der Obstbäume muss ebenfalls in 1 m Höhe
über Gelände mind. 10 - 12 cm betragen.

Eine Abweichung vom eingetragenen Standort ist in begründe
ten Fällen (Zufahrt, Grenzen, Leitungen) möglich, soweit die
der Ausweisung zugrunde liegende Gestaltungsidee erhalten
bleibt.

1.13.2

1.13.3

PFLANZGEBOT 1 (PFG 1)
- STREUOBSTWIESE -

PFLANZGEBOT 2 (PFG 2)
- BAHNDAMM -

Das Pflanzgebot ist zur Randeingrünung als Streuobstwiese
zu entwickeln. Dabei ist pro 150 m^ Pflanzgebotsfläche jeweils
ein Obstbaumhochstamm der Pflanzliste 1 anzupflanzen. Die
Wiesenflächen dürfen nur extensiv gepflegt werden (keine
Düngung, 2-malige Mahd pro Jahr, frühester Mähtermin 1.7.).

Innerhalb des Pflanzgebots ist ein in Böschungshöhe und -
neigung dem bestehenden ehemaligen Bahndamm sowie der
Landesstraße angepasster Erdwall zu schütten. Die Krone
des Erdwalls muss eine Breite von mind. 5,0 m aufweisen. Zur
Ergänzung der bestehenden und geschützten Eschenhecke
ist eine Bepflanzung mit Gehölzen der Pflanzliste 2 durchzu
führen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei sind
pro 100 m^ Pflanzgebotsfläche mindestens 10 Sträucher an
zupflanzen.

1.14

1.14.1

PFLANZBINDUNGEN (§ 9 Abs.1 Nr.25b BauGB)

FÜR EINZELBAUME

1.14.2 PFLANZBINDUNG 1 (PFB 1)

- ESCHENFELDHECKE -

1.14.3 PFLANZBINDUNG 2 (PFB 2)

- BACHLAUF MIT AUWALD -

Die zum Erhalt ausgewiesenen Einzelbäume sind zu schützen
und auf Dauer zu erhalten.

Es muss ein Schutz gegen Beschädigungen im Wurzelhals-
und Stammbereich gewährleistet sein. Während der Bauzeit
sind die Regelungen der DIN 18920 zu beachten.
Generell sind abgängige Pflanzen innerhalb eines Jahres
gleichartig zu ersetzen.

Die als Pflanzbindung PFB 1 ausgewiesenen Flächen sind
Bestandteil des nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG
geschützten Biotops Nr. 171251360813 „Eschenhecke auf al
tem Bahndamm bei Böbingen" und in ihrer Vielfalt und Eigen
art als Feldhecke besonders zu schützen, auf Dauer zu erhal
ten, zu pflegen und ggf. gemäß Ziff. 1.13.3 zu entwickeln.

Die als Pflanzbindung PFB 2 ausgewiesenen Flächen sind
Bestandteil der nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG ge
schützten Biotope Nr. 171251360812 „Klotzbach bei Böbin
gen", Nr. 271251360204 „Bachlauf W Böbingen-Süd" und Nr.
171251368228 „Klotzbach am südwestlichen Ortsrand von
Böbingen" und in ihrer Vielfalt und Eigenart als Bachlauf mit
Auwaldstreifen besonders zu schützen, auf Dauer zu erhalten,

zu pflegen und weiter zu entwickeln.

1.14.4 PFLANZBINDUNG 3 (PFB 3)

- LAUBWALD -

Die als Pflanzbindung PFB 3 ausgewiesenen Flächen sind
Bestandteil des nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG
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1.14.5

1.15

PFLANZBINDUNG 4 (PFB 4)

- FELDGEHÖLZ -

1.14.6 PFLANZBINDUNG 5 (PFB 5)

- STRAßENGEHÖLZ -

FLÄCHEN BEI DEREN BEBAU
UNG BESONDERE BAULICHE

VORKEHRUNGEN GEGEN

ÄUSSERE EINWIRKUNGEN ER
FORDERLICH SIND

(§ 9 Abs.5 BauGB)

geschützten Waldbiotops Nr. 271251360203 „Laubwald W
Böbingen-Süd" und in ihrer Vielfalt und Eigenart als Laubwald
besonders zu schützen, auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und
ggf. weiter zu entwickeln.

Die als Pflanzbindung PFB 4 ausgewiesenen Flächen sind
Bestandteil des nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG
geschützten Biotops Nr. 171251368232 „Feldgehölz südwest
lich Böbingen 1 1" und in ihrer Vielfalt und Eigenart als Feldge
hölz besonders zu schützen, auf Dauer zu erhalten, zu pfle
gen und ggf. weiter zu entwickeln.

Die als Pflanzbindung PFB 5 ausgewiesenen Flächen sind
Bestandteil des nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG
geschützten Biotops Nr. 171251368229 „Straßengehölz am
südwestlichen Ortsrand von Böbingen" und in ihrer Vielfalt
und Eigenart als Straßengehölz besonders zu schützen, auf
Dauer zu erhalten, zu pflegen und ggf. weiter zu entwickeln.

Innerhalb des im Lageplan dargestellten Überschwemmungs
bereichs (HQ 100-Linie - Abgrenzung des 100-jährigen
Hochwassers) sind entsprechende bauliche Vorkehrungen
gegen Hochwasserschäden zu treffen (siehe Lageplanein
trag).

2. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.1 GESTALTUNG VON STELLPLÄT
ZEN

(§ 74 Abs.1 Nr.3LB0)

2.2 GESTALTUNG DER UNBEBAU

TEN FLÄCHEN DER GRUNDSTÜ
CKE

(§ 74 Abs.1 Nr.3 LBO)

2.3 WERBEANLAGEN

(§ 74 Abs.1 Nr.2 LBO)

(§ 74 LBO)

Um eine Flächenversiegelung zu vermeiden, müssen öffentli
che Par/(p/afzf/äc/?eA? wasserdurchlässig (z.B. Pflaster, Rasen
gittersteine, wassergebundene Wegedecke) hergestellt wer
den.

Geländemodellierungen sind im Rahmen der Herstellung der
Anlage als Bürgerpark allgemein zulässig.

Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung ange
bracht werden.

Sie dürfen die Sicht der Verkehrsteilnehmer nicht behindern
und die Wirkung amtlicher Verkehrszeichen nicht beeinträchti
gen.

Unzulässig sind:

Werbeanlagen mit einer Gesamthöhe von über 20 m,
Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht,
Werbeanlagen, welche in den Außenbereich wirken.

Entlang der Landesstraße dürfen aus Gründen der Verkehrs
sicherheit innerhalb der Bauverbotszone keine Werbeanlagen
erstellt werden.

^  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs.6 BauGB)

3.1 VON DER BEBAUUNG FREIZU- Abstandsflächen für Hochbauten gem. § 22 Abs.1 Straßenge-
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HALTENDE FLÄCHEN

(§ 9 Abs.1 Nr,10 BauGB

setz Baden-Württemberg.

4. PFLANZLISTEN

4.1 Pflanzliste 1 (Obstbäume)

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 40 (4) BNatSchG
bei Anpflanzungen und Ansaaten möglichst nur Pflanz- und
Saatgut zu verwenden ist, das von Mutterpflanzen aus dem
regionalen Herkunftsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Berg
land" stammt.

Apfelbäume: Bittenfelder, Boiken, Brettacher, Gewürzluicken,
Haux-Apfel, Josef Müsch, Mauken, Rewena, Roter Eisenap
fel, Rote Sternrenette, Thüringer Rambour.
Birnenbäume: Bayrische Weinbirne, Gelbmöstler, Gute
Graue, Schweizer Wasserbirne, Kirchensalier Mostbirne,
Champagner Bratbirne.
Zwetschgenbäume: The Czar, Wangenheimer.
Kirschbäume: Hedelfinger Riesen, Schwarze Knorpel, Prin
zesskirschen.

Alternativ können auch andere einheimische Obstbäume

verwendet werden.

4.2 Pflanzliste 2

(Laubgehölze im Trockenstandort)
Bäume;

Stiel-Eiche

Spitz-Ahorn
Hainbuche

Rot-Buche

Eberesche

Winter-Linde

Sommer-Linde

Großsträucher / Kleinbäume:

Feld-Ahorn

Zitter-Pappel
Hänge-Birke
Eisbeere

Schwarz-Erle

Sal-Weide

Wildobst versch. Sorten

Niedere Sträucher:

Schlehe

Schwarzer Holunder

Trauben-Holunder

Wolliger Schneeball
Gewöhnlicher Schneeball

Heckenrose

Kornelkirsche

Blutroter Hartriegel
Gewöhnliche Hasel

Eingriffliger Weißdorn
Rote Heckenkirsche

Echte Brombeere

Quercus robur

Acer platanoides
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Acer campestre
Populus tremula
Betula pendula
Sorbus torminalis

AInus glutinosa
Salix caprea

Prunus spinosa
Sambucus nigra
Sambucus racemosa

Viburnum lantana

Viburnum opulus
Rosa spec.
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Lonicera xylosteum
Rubus sect. Rubus

4.3 Pflanzliste 3

(Laubgehölze im Feuchtstandort)
Bäume:

Hänge-Birke
Stiel-Eiche

Schwarz-Erle

Fahl-Weide

Gewöhnl. Traubenkirsche

Obstbäume mit Hochstamm

Sträucher:

Gewöhnl. Pfaffenhütchen

Purpur Weide

Betula pendula
Quercus robur

AInus glutinosa
Salix rubens

Prunus padus

Euonymus europaeus
Salix purpurea
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4.4 Pflanzliste 4 (Straßenbäume)

Faulbaum Frangula ainus
Gewöhnl. Schneeball Viburnum opulus
Grau-Weide Salix cinerea

Korb-Weide Salix viminalis

Bäume:

Stiel-Eiche Quercus robur

Trauben-Eiche Quercus petraea
Spitz-Ahorn Acer platanoides
Feld-Ahorn Acer campestre
Hänge-Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Rot-Buche Fagus sylvatica
Zitter-Pappel Populus tremula
Vogel-Kirsche Prunus avium

Eberesche Sorbus aucuparia
Winter-Linde Tilia cordata

Obstbäume im Hochstamm

^  HINWEISE

5.1 Funde / Bodendenkmale

Der im Lageplan mit B eingetragene Bereich „Spätmittelalterliche, frühneuzeitliche Ortsbereiche
Ober- und Unterböbingen" ist als Bodendenkmal in der Liste der Kulturdenkmale (Teil A2) aufgeführt.
Bei Erschließungsarbeiten und Bauvorhaben, die in den Untergrund eingreifen, können Grabungen
erforderlich werden. Um eine Beteiligung der Denkmalschutzbehörde an Einzelplanungen wird gebe
ten.

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverzüg
lich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, so
fern die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart-Referat Denkmalpflege-
mit einer Verkürzung der Frist nicht einverstanden ist (§ 20 DschG). Auf die Ahndung von Ordnungs
widrigkeiten nach § 27 DschG wird verwiesen.

5.2 Altlasten / Altablagerungen

Auf die im Lageplan zum Bebauungsplan gekennzeichnete Altlast „AA Bahndamm nach Böbingen -
Heubach" mit Handlungsbedarf B der Gemeinde Böbingen an der Rems wird hingewiesen. Vor einer
Bebauung bzw. Nutzungsänderung sind ergänzende Untersuchungen erforderlich.
Sofern weitere Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des
Grundwassers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführungen von Bauvorhaben be
kanntwerden, ist das Landratsamt als Wasser-, Abfallrechts- und Bodenschutzbehörde zu informie
ren. Der belastete Boden ist von einer von dort genannten Stelle zu entsorgen.

5.3 Bodenschutz

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden
Umgang mit Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß zu be
schränken. Die Hinweise gemäß Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Württemberg: „Erhaltung
fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahmen" sind zu beachten.

5.4 Baugrund / Geologie
Bei der Erstellung von Bauwerken innerhalb des Geltungsbereichs werden ingenieurgeologische Un
tersuchungen nach DIN 4020 hinsichtlich der geologischen Verhältnisse dringend empfohlen.

5.5 Grundwasser

Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die
zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen; sowie das Landratsamt als untere Was
serbehörde zu benachrichtigen.

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreile-
gungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt vor Ausführung anzuzeigen.
Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist unzu
lässig. Eine befristete Wasserhaltung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf immer der behördlichen
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Zustimmung.

5.6 Oberflächenwasser / Hochwasserproblematik

Der Geltungsbereich liegt in der Talaue des Klotzbaches und größere Flächen des Plangebietes be
finden sich im HQ 100-Bereich des Gewässers. Bei Starkregen und Schneeschmelze mit gefrorenem
Boden kann Hochwasser bzw. Oberflächenwasser von den Außenflächen in das Plangebiet einströ
men. Um Beeinträchtigungen der baulichen Anlagen weitestgehend zu verhindern, seilten alle Bau
werke entsprechend überflutungssicher angelegt werden.

5.7 Drainagen

Seilten bei der Baumaßnahme Drainhauptsammler freigelegt und unterbrechen werden, sind diese
wieder zu schließen eder über andere Oberflächenentwässerungseinrichtungen abzuführen.

5.8 Naturschutz

Bei allen Baumaßnahmen im Bereich von Bäumen und schützenswerten Pflanzenbeständen sind al

le erforderlichen Schutzmaßnahmen mit besonderer Sorgfalt durchzuführen, um ihren Erhalt zu si
chern. Auf die DIN 18920, die ZTV-Baum und den § 33 NatSchG Baden-Württemberg wird beson
ders hingewiesen.

Im Plangebiet sind zum Schutz von Insekten für die Beleuchtung insektenfreundliche Beleuchtungs
körper zu verwenden, die bezüglich der Lichtart (z.B. Natriumdampf-Hechdrucklampen), der Bauart
(geschlessener Lampenkörper), dem Standert (Aufstellhöhe, Anzahl), des Spektralbereichs (gering
z.B. 570-630 nm), der Beleuchtungsgeemetrie (Abstrahlung möglichst nur nach unten) sewie der Be
leuchtungszeiten die Belange des Naturschutzes berücksichtigen.

Zum Schutz von Kleintieren sind Entwässerungs-Einrichtungen, Retentionsmulden, Schachtabde
ckungen, Lichtschächte, Kellertreppen usw. so zu gestalten, dass Tierarten wie Insekten, Amphibien,
Reptilien und sonstige Kleintiere nicht gefährdet werden.

Bei der Bepflanzung von Kinderspielplätzen u.ä. sollten keine Giftpflanzen verwendet werden. Auf die
Broschüre „Vorsicht Giftpflanzen" wird hingewiesen.

Erforderliche Baumfällungen und Gehölzrodungen sind entsprechend § 39 (5) Nr. 2 Bundesnätur-
schutzgesetz (BNatSchG) nur in der Zeit vom 01.10. - 01.03. möglich.

Zu öffentlichen Verkehrsflächen hin ist bei Anpflanzungen grundsätzlich ein Abstand vcn mindestens
0,5 m einzuhalten.

5.9 Waldabstand

Im Baugenehmigungsverfahren wird ggf. eine Haftungsausschlusserklärung erförderlich, söfern im
gesetzlichen Waldabstand bauliche Anlagen erstellt werden. Diese ist dem Baugesuch beizulegen.

5.10 Barrierefreiheit

Soweit nach den örtlichen Erfcrdernissen geböten, sind im öffentlichen und privaten Bereich bauli
che Anlagen barrierefrei auszuführen. Auf die DIN 18040 und die Vcrschriften der LBO wird hinge
wiesen.

5.11 Verkehrsflächen

Die Aufteilung der Verkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB gilt als Richtlinie. Die Darstellung
im Lageplan stellt den derzeitigen Planungsstand dar.
Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die Eigentümer
angrenzender Grundstücke das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungs
körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie
Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf ihren Grundstücken zu dulden ha
ben. Sie sind vorher zu benachrichtigen. Weiter ist auch der Hinterbeton der Grenzbauteile, Funda
mente von Stützmauern usw. zu dulden.

5.12 Erdkabel mit Schutzstreifen

Die Netze NGO GmbH betreibt im Plangebiet mehrere 20-KV-Erdkabel. Diese sind im Lageplan zum
Bebauungsplan dargestellt und mit einem Schutzstreifen zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen
Betriebs der Leitungen gesichert. Auf den hierdurch belästeten Flächen sind Einrichtungen, Anlagen,
tiefwurzelnde Bepflanzungen sowie Nutzungen aller Art, die den Bestand oder Betrieb beeinträchti
gen, nicht zulässig.

5.13 Löschwasserbedarf

Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes wird darauf hingewiesen, dass eine als Grundschutz
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ausreichende Löschwasserversorgung gegeben sein muss.
Falls aufgrund der erforderlichen Brandlast ein höherer Löschwasserbedarf notwendig wird, muss
dieser Bedarf durch Erstellung eigener Anlagen, wie beispielsweise eines Löschwasserbehälters
oder Löschwassertanks gesichert werden. Die erforderlichen Anlagen sind im Baugenehmigungsver
fahren zu beantragen bzw. nachzuweisen.

5.14 Lärmschutz

Durch die vorgesehene Nutzung als Parkanlage sind gewisse Lärmemissionen auf die angrenzende
Wohnbebauung zu erwarten. Grundsätzlich sind dabei für die bestehende Bebauung die Immissions
richtwerte der Freizeitlärmrichtlinie der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz zu
berücksichtigen.
Für Veranstaltungen innerhalb des Geländes können die Immissionsrichtwerte überschritten werden,
wenn die Voraussetzungen der Sonderfallbewertung der Freizeitlärmrichtlinie erfüllt werden.
Die Ausführungen im als Anlage 4 beigefügten Gutachten (schalltechnische Bearbeitung) des Büros
Gerlinger + Merkle sind zu beachten.

ANLAGEN

Anlage 1 Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan
gefertigt: LK&P. INGENIEURE GBR,

Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen

Anlage 2 Bewertungsplan zur Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
gefertigt: LK&P. INGENIEURE GBR,

Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen

Anlage 3 Artenschutzrechtliche Stellungnahme
gefertigt: Büro Visualökologie, Flans-Georg Widmann

Rich.-Flirschmann-Str.31, 73728 Esslingen

Anlage 4 Schalltechnische Untersuchung
gefertigt: Gerlinger + Merkle, Ingenieurgesellschaft für
Akustik und Bauphysik mbH, 73614 Schorndorf

Anlage 5 Freiflächengestaltungs- und Pflanzplan
gefertigt: LK&P. INGENIEURE GBR,

Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen

Anlage 6 Baugrunduntersuchung
gefertigt: BEI - Büro für Ingenieurgeologie,
Dipl.Ing. Gregor Zeiser, 73479 Ellwangen

Anlage 7 Antragsunterlagen für die Genehmigung der Eingriffe in
die besonders geschützten Biotope
gefertigt: LK&P. INGENIEURE GBR,

Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen
genehmigt:

vom 09.05.2016/ 12.09.2016/

03.04.3017.

vom 09.05.2016 / 12.09.2016 /

03.04.2017.

vom 12.05.2016

vom 31.08.2016

vom 29.08.2016

vom 09.09.2016

vom 12.09.2016

am 03.11.2016

11



Texttei l zum Bebauungsplan „PARK AM ALTEN BAHNDAMM" Proj.-Nr. BO14086

^  VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

2. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§ 2 BauGB)

3. Vorgezogene Bürgerbeteiligung (§ 3 BauGB) vom 30.05.2016

4. Auslegungsbeschluss (§ 3 BauGB)

5. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 4 (§ 3 BauGB)

6. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes (§ 3 BauGB) vom 04.10.2016

7. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)

8. Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs.3 BauGB
durch ortsübliche Bekanntmachung der Satzung

vom 01.02.2016

am 05.02.2016

bis 30.06.2016

vom 12.09,2016

am 23.09.2016

bis 04.11.2016

vom 03.04,2017

vom

Für den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften:

Gemeindeverwaltung
Böbingen an der Rems, den

Planbearbeiter

Mutlangen, den 09,05.2016 / 12.09.2016 /
03.04.2017,

Bürgermeister Stempfle

LK&P. INGENIEURE GBR,

UHUVgDSTRASSE39 73557 MIJTIANGEN

TELEFON 07171/10447-0 TELEFAX 07171/10447-70

post@lkp-ingeiieure,de

Unterschrift

Ausgefertigt:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung,
Farbe. Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Gemeinderates vom 03.04.2017 über
einstimmt und dass die für die Rechtswirksämkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Gemeindeverwaltung Böbingen an der Rems,
den

Bürgermeister Stempfle
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